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1978 -10- 18 Anfrage 

der Abgeordneten HeZga WIESER~ GZaser~ Dr. Frausaher~ Steiner 

und Genossen 
an den Bundesminister fUr soziale Verwaltung 

betreffend Verbesserung der Vbergangsbestimmungen bei der 
~chUlerunfaZZversiaherung 

. Die Ubergangsbestimmungen Art. VI Abs. '27 des Bundesgesetzes 

vom 13.1B.1976~ BGBZ.Nr. 704 (32. ASVG-NoveZZe) hat ab 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eine lJJirkungsvolle nach

tragliehe Hilfe in jenen Versicherungsf~llen gebracht~ die 
Bich.zlJJisahen dem 1~1.1958 und dem 31.12.1978 ereignet haben~ 

allerdings nur dann~ lJJenn der Betroffene am 1.1. 1·9?? unfall
bedingt vßllig erlJJerbsunf~hig war. 

Diese Bedingung fUhrt in vielen Fallen zu unbilliger Harte. 

SchUler~ auf die diese Ubergangsbestimmungen nur deshalb nicht 
angelJJendet lJJerden k8nnen~ weil sie nicht v~llig erlJJerbsunfahig 
Bind~ hingegen aber eine unfallbedingte Minderung der ErlJJerbs

fl:thigkeit von mindestens 50 v. H. aufweisen~ ,also als SchlJJer
versehrte im Sinne des § 205 Ahs.4 ASVG gelten lJJUrden~ mUssen 

~eiterhin auf die beachtlichen Leistungen der gesetsliohen 

Unfallversicherung~ insbesondere auf dem Gebiet der Rehabilitation~ 
vel'ziahten. 

Die untel'zeiahneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 
Bundesministel' !U!' soaia le Vel"lvQ ltung fo 1gende 
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Anfrage: 

1) Sind Sie bereit~ dem Nationalrat eine Änderung der Vbergangs

bestimmung des Art. VI Abs.27 der 32. ASVG-Novelle zur 

Beschlußfassung vorzulegen~ derzufolge die nachträgliche 

Hilfe hinsichtlich der Leistungen der Unfallversicherung~ 

wiez;B. der Rehabilitation~ nicht auf die Tatsache der 

völligen Erwerbsunfähigkeit des Betroffenen abstellt ? 

2) Wenn ja~ bis wann kann damit gerechnet werden ? 

.3) Wenn nein~ warum nicht? 
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